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a) 

 

 

 

 
b)  

 
 

 
Abbildung 1: Umsetzungsstand der sanierungsbedürftigen Anlagen im Bereich Fischwanderung. Stand 
Ende 2022. a) geografische Verteilung über die Schweiz b) Anlagen pro Kanton sowie Grenzkraftwerke (GK). 
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Im Vergleich zu 2018 hat sich die Anzahl der Massnahmen in Planung (Variantenstudium und Mass-
nahmenplanung) von 113 auf 276 und die Anzahl der Massnahmen in Umsetzung (Massnahmenbau, 
Wirkungskontrolle und saniert) von 15 auf 67 erhöht. Die Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Sanie-
rung der Fischwanderung konnte im Vergleich zur Umsetzungsperiode 2014-2018 stark erhöht wer-
den. Bei über 50 % aller gemeldeter Anlagen wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. 

a) 

 
 
b) 

  2014 2018 2022 
Strategische Planung 919 555 293 
Variantenstudium 0 94 214 
Massnahmenplanung 0 19 62 
Massnahmenbau 0 11 24 
Wirkungskontrolle 0 4 22 
Saniert 0 0 21 
Total sanierungsbedürftige + sanierte Anlagen 919 683 636 

 
Abbildung 2: Entwicklung der Umsetzung im Bereich Sanierung Fischwanderung zwischen 2014, 2018 und 
2022. a) %-Anteile der gemeldeten sanierungsbedürftigen Anlagen (2022) bzw. Hindernisse (2014 und 2018) pro 
Sanierungsphase. b) absolute Anzahl gemeldeter Anlagen (2022) bzw. Hindernisse (2014 und 2018) pro Sanie-
rungsphase 
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2.3 Beispiel erfolgreicher Massnahmen: Sanierung Fischwanderung am Kraftwerk Beznau 

Am Kraftwerk Beznau an der Aare konnten bis anhin nur wenige Fische das Stauwehr passieren, um 
in höhergelegene Gewässerbereiche zu schwimmen. Deshalb wurden im Rahmen der Sanierung 
Fischgängigkeit die bestehenden alten Fischaufstiegshilfen auf beiden Flussseiten des Kraftwerks an-
gepasst. Die optimierte Fischaufstiegshilfe am rechten Ufer wurde 2019 in Betrieb genommen. Im fol-
genden Jahr wurde eine Wirkungskontrolle der Massnahme durchgeführt, indem in einer Fischzähl-
kammer die Anzahl Fische gezählt wurden, die die Aufstiegshilfe passierten. Die Resultate der Fisch-
zählung zeigen, dass ein breites Spektrum an Fischarten und Grössenklassen die Aufstiegshilfe findet 
und passieren kann: Innerhalb eines Jahres wurden an die 100'000 Fische geschätzt, die dank der 
Aufstiegshilfe das Kraftwerk passieren konnten. An gewissen Tagen sind so viele Fische aufgestiegen, 
dass nicht alle gezählt werden konnten. 

   

Abbildung 3: Foto: Neue Fischaufstiegshilfe am Kraftwerk Beznau, rechtes Ufer (links), Fischzählung im 
Rahmen der Wirkungskontrolle (rechts) (Quelle: Ricardo Mendez, Axpo) 
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3 Sanierung der künstlichen Abflussschwankungen (Schwall-Sunk) 

Als Schwall und Sunk bezeichnet man die Abflussschwankungen, die durch den Betrieb von Speicher-
kraftwerken entstehen. Dabei werden in Zeiten mit hohem Strombedarf grosse Wassermengen turbi-
niert und ins Gewässer zurückgegeben, was dort zu einem Abflussmaximum führt (Schwall). In Zeiten 
mit geringer Stromnachfrage (in der Nacht, an Wochenenden und über Feiertage), geht die turbinierte 
Wassermenge und die Wasserrückgabe in den Fluss auf ein Minimum zurück (Sunk). Im betroffenen 
Gewässerabschnitt können die Abflüsse so innert Minuten auf ein Vielfaches ansteigen und wieder ab-
sinken. Im Gegensatz zu natürlichen Hochwassern treten Schwallabflüsse sehr oft und häufig auf. Zu-
dem steigt und fällt der Abfluss deutlich schneller als bei einem natürlichen Hochwasser. Für die Ge-
wässerlebewesen können diese künstlichen Abflussschwankungen negative Folgen haben: So fallen 
bei Sunk Gewässerbereiche innert kürzester Zeit trocken, mit der Konsequenz, dass Fische und an-
dere Organismen stranden und sterben. Wenn der Abfluss wieder ansteigt, können Tiere vom Wasser 
weggespült werden. Mit der Sanierung von Schwall und Sunk werden die Abflussschwankungen so-
weit gedämpft, dass keine wesentliche Beeinträchtigung der Gewässerlebewesen mehr besteht. Als 
Sanierungsmassnahmen kommen Rückhaltebecken zur Dämpfung der Abflussschwankungen, Umlei-
tung des Schwalls in ein grösseres Gewässer, kleinere morphologische Massnahmen im Gewässer 
und Anpassungen des Kraftwerkbetriebs in Frage.  

3.1 Sanierungsbedarf 

Gemäss strategischer Planung 2014 besteht bei rund 100 Wasserkraftanlagen eine Sanierungsbedarf, 
um die negativen Auswirkungen von Schwall-Sunk auf die Lebensgemeinschaften im Gewässer zu re-
duzieren. In den Kantonen AG, AI, BL, BS, JU, LU, SH, SO, TG und ZG sind gemäss strategischer 
Planung keine Wasserkraftanlagen in Bezug auf Schwall-Sunk sanierungsbedürftig. In der aktuellen 
Berichterstattung haben die Kantone bei 107 Wasserkraftanlagen einen Sanierungsbedarf identifiziert.  

Die Gesamtzahl der Anlagen, bei denen Sanierungsmassnahmen umgesetzt werden müssen, hat sich 
seit der strategischen Planung nur geringfügig verändert. Es gab jedoch gewisse Verschiebungen: So 
wurde von einigen Kantonen einzelne Anlagen keine Notwendigkeit einer Sanierung festgestellt, wäh-
rend gemäss den Angaben der Kantone bei anderen Anlagen neu Sanierungsmassnahmen notwendig 
werden.  

3.2 Stand der Umsetzung 

Gemäss der Berichterstattung der Kantone waren Ende 2022 von den gemeldeten 107 Anlagen mit 
Sanierungsbedarf vier Anlagen fertig saniert, bei sechs realisierten Projekten wurde die Wirkungskon-
trolle durchgeführt, und bei zwei Anlagen war die Sanierungsmassnahme im Bau. Bei sechs weiteren 
Anlagen war die Massnahmenplanung und bei 63 Anlagen das Variantenstudium in Erarbeitung. Bei 
26 der sanierungsbedürftigen Wasserkraftanlagen wurde von den Kantonen angegeben, dass die Pla-
nung oder Umsetzung der Sanierungsmassnahmen Ende 2022 noch nicht gestartet wurde.  

  



 

 
 

Aktenzeichen: BAFU-447.14-170/6/2/48/12/1   

BAFU-D-AFD93401/184 

12/22 

a) 

 

 

 

 
b) 

 
 

 
Abbildung 4: Umsetzungsstand der sanierungsbedürftigen Anlagen im Bereich Schwall-Sunk. Stand Ende 
2022. a) geografische Verteilung über die Schweiz b) Anlagen pro Kanton sowie Grenzkraftwerke (GK). 
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Im Vergleich zu 2018 hat sich die Anzahl der Massnahmen in Planung (Variantenstudium und Mass-
nahmenplanung) von 25 auf 69 und die Anzahl der Massnahmen in Umsetzung (Massnahmenbau, 
Wirkungskontrolle und saniert) von 9 auf 12 erhöht. Die Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Sanierung 
des Schwall-Sunk hat im Vergleich zur Umsetzungsperiode 2014-2018 abgenommen. Jedoch waren 
bis Ende 2022 bei einem Grossteil der sanierungsbedürftigen Anlagen bereits die Planungsarbeiten 
am Laufen. Bei rund 75% aller gemeldeter Anlagen wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. 

a)  

 
 
b) 

  2014 2018 2022 
Strategische Planung 102 58 26 
Variantenstudium 0 25 63 
Massnahmenplanung 0 0 6 
Massnahmenbau 0 5 2 
Wirkungskontrolle 0 4 6 
Saniert 0 0 4 
Total sanierungsbedürftige + sanierte Anlagen 102 92 107 

 
Abbildung 5: Entwicklung der Umsetzung im Bereich Sanierung Schwall-Sunk zwischen 2014, 2018 und 
2022. a) %-Anteile der 2014, 2018 und 2022 gemeldeten Anlagen pro Sanierungsphase. b) absolute Anzahl ge-
meldeter Anlagen pro Sanierungsphase. 
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3.3 Beispiele erfolgreicher Massnahmen: Sanierung Schwall-Sunk am Doubs 

Am Doubs verursachte eine im französisch-schweizerischen Grenzabschnitt liegende Kraftwerkskette 
starke Abflussschwankungen (Schwall und Sunk). Um die Situation zu verbessern, wurde 2017 ein 
neues Wasserreglement eingeführt, das den Betrieb der drei Wasserkraftwerke des Doubs koordiniert 
und die Abflussschwankungen der Kraftwerksbetriebe auf einem Flussabschnitt von über 40 Kilome-
tern reduziert. Die Ergebnisse der Wirkungskontrolle zeigen, dass sich die Anzahl Fische zwischen 
2004 und 2020 im Durchschnitt verdoppelt hat. Einige negative Aspekte bleiben jedoch bestehen, wie 
z.B. die Abnahme der Dichte von Makroinvertebraten, deren Ursachen noch weiter untersucht werden 
müssen. 

 

Abbildung 6: Abfischungen am Doubs im Rahmen der Wirkungskontrolle (Quelle: Fabien Salles / Office 
Français de la Biodiversité) 
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4 Sanierung des Geschiebehaushalts 

Wasserkraftwerke stauen Gewässer, um mit diesem gestauten Wasser Strom zu produzieren. Dabei 
lagert sich Geschiebe und Schwebstoff in den Stauräumen ab, und das Weiterleiten in den Unterlauf 
wird ganz oder teilweiseunterbrochen. Anlagen wie Geschiebesammler halten Geschiebe gezielt zu-
rück - zum Schutz vor Geschiebeablagerungen bei Hochwasser. 

Wird der Geschiebetrieb deutlich unter das natürliche Niveau reduziert, führt dies im Unterlauf zu ei-
nem Geschiebedefizit. Kiesbänke und andere morphologische Strukturen an der Gewässersohle ero-
dieren. Damit gehen ökologisch notwendige Lebensräume verloren. Erosionen, welche durch Geschie-
bedefizite ausgelöst werden, können zudem die Hochwassersicherheit oder den Grundwasserschutz 
gefährden. 

Kiesbänke und Kiesablagerungen an der Gewässersohle bilden den Lebensraum für Fische, Insekten-
larven und andere Tiere. Kiesbänke und ein lockeres kiesiges Substrat dienen einheimischen Arten 
wie der Bachforelle als Laichablage.  

Sanierungen zielen darauf ab, den Geschiebetrieb möglichst auf ein naturnahes Niveau zurückzufüh-
ren, damit sich an geeigneten, breiten Flussabschnitten wieder eine naturnahe Morphologie und Dyna-
mik einstellen kann. Die Massnahmen werden so bestimmt, dass der Hochwasserschutz nicht beein-
trächtigt wird. Bei Kraftwerken wird das Geschiebe, wenn es möglich ist, durchgeleitet. Das ist bei eini-
gen Flusskraftwerken möglich, indem bei Hochwasser der Staupegel abgesenkt und die Wehrschützen 
angehoben werden, und das Geschiebe damit durchgespült wird. Wenn solche Spülungen nicht mög-
lich sind, kann abgelagertes Geschiebe durch regelmässige Entnahme und Rückgabe weitergegeben 
werden.  

Bei der Geschiebesanierung müssen auch Anlagen ohne Bezug zur Wasserkraftnutzung Massnahmen 
umsetzen, wenn sie den Geschiebehaushalt wesentlich beeinträchtigen. Dazu gehören Geschiebe-
sammler und andere Anlagen mit Geschieberückhalt, die in der Regel dem Hochwasserschutz dienen. 
Zur Sanierung sind bauliche Massnahmen denkbar, die einen Geschiebetransport bei kleinen, unge-
fährlichen Hochwassern gewährleisten und erst bei kritischen Hochwassern zuverlässig vor zu viel Ge-
schiebe schützen. Auch kommerzielle oder wasserbauliche Kiesentnahmen müssen einen ausreichen-
den Geschiebetrieb im Gewässer gewährleisten, der Strukturen und Dynamik nicht nachteilig verän-
dert. 

4.1 Sanierungsbedarf 

Gemäss strategischer Planung 2014 besteht bei rund 500 Anlagen (140 Wasserkraftanlagen, 360 an-
dere Anlagen) ein Sanierungsbedarf bezüglich Geschiebehaushalt. In der aktuellen Berichterstattung 
per Ende 2022 wurden von den Kantonen 256 sanierungsbedürftige Anlagen gemeldet (110 Wasser-
kraftanlagen, 146 andere Anlagen), wobei die Angaben von den Kantonen SH und NE fehlen. In den 
Kantonen AI, BS, NW, UR und ZG sind gemäss strategischer Planung keine Anlagen in Bezug auf den 
Geschiebehaushalt sanierungsbedürftig. 

Die Kantone melden insgesamt nur halb so viele sanierungsbedürftige Anlagen, wie noch in den strate-
gischen Planungen 2014. Zum Teil erklärt sich das damit, dass einige Anlagen in alpinen Gewässern 
von den Kantonen neu beurteilt wurden. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass einige Sanierungsmass-
nahmen unverhältnismässig teuer wären, weil lokale Geschiebedefizite mancherorts schnell durch Sei-
tengewässer kompensiert werden oder weil morphologische Defizite noch andere Ursachen als das 
Geschiebedefizit haben können. Das BAFU geht davon aus, dass die Berichterstattungen noch unvoll-
ständig sind, insbesondere für Geschiebesammler und andere Anlagen, deren Sanierung im Rahmen 
von Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekten umgesetzt wird. Dies wird mit den betroffenen 
Kantonen noch geklärt.  
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4.2 Stand der Umsetzung 

Gemäss der Berichterstattung der Kantone waren Ende 2022 von den gemeldeten 256 Anlagen mit 
Sanierungsbedarf 21 Anlagen fertig saniert, das heisst bauliche Massnahmen sind umgesetzt, oder 
regelmässige Geschiebeschüttungen werden bereits durchgeführt. Bei 11 Anlagen war die Mass-
nahme im Bau und die Wirkungskontrolle im Gange. Bei 32 weiteren Anlagen war die Massnahmen-
planung und bei 71 Anlagen das Variantenstudium in Erarbeitung. Bei 121 der sanierungsbedürftigen 
Anlagen wurde von den Kantonen angegeben, dass die Planung oder Umsetzung der Sanierungs-
massnahmen Ende 2022 noch nicht gestartet wurde. 
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a) 

 

 

 

 
b) 

 
 

 
Abbildung 7: Umsetzungsstand der sanierungsbedürftigen Anlagen im Bereich Geschiebehaushalt. Stand 
Ende 2022. a) geografische Verteilung über die Schweiz b) Anlagen pro Kanton sowie Grenzkraftwerke (GK). 
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Bei Wasserkraftanlagen ist die Geschiebesanierung schon weiter fortgeschritten als bei den Anlagen 
ohne Bezug zur Wasserkraft – in den meisten Fällen sind das Geschiebesammler. Von den 110 Was-
serkraftanlagen (gemäss Berichterstattung 2022) wurden bei 74 Anlagen (ca. 70 %) bereits Sanie-
rungsmassnahmen geplant oder umgesetzt. Von den 146 gemeldeten Anlagen mit Sanierungsbedarf 
ohne Bezug zur Wasserkraft sind es 61 Anlagen (ca. 40 %).  

Im Vergleich zu 2018 hat sich die Anzahl der Massnahmen in Planung (Variantenstudium und Mass-
nahmenplanung) von 86 auf 103 und die Anzahl der Massnahmen in Umsetzung (Massnahmenbau, 
Wirkungskontrolle und saniert) von 12 auf 32 erhöht. Die Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Sanie-
rung des Geschiebehaushalts konnte im Vergleich zur Umsetzungsperiode 2014-2018 um rund 50% 
erhöht werden. Bei über 50% aller gemeldeter Anlagen wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. 

a)  

 
 
b) 

  2014 2018 2022 
Strategische Planung 493 151 121 
Variantenstudium 0 42 71 
Massnahmenplanung 0 44 32 
Massnahmenbau & Wirkungskontrolle 0 12 11 
Saniert 0 0 21 
Total sanierungsbedürftige + sanierte Anlagen 493 249 256 

 
Abbildung 8 : Entwicklung der Umsetzung im Bereich Sanierung Geschiebehaushalt zwischen 2014, 2018 
und 2022. a) %-Anteile der 2014, 2018 und 2022 gemeldeter Anlagen pro Sanierungsphase. b) absolute Anzahl 
gemeldeter Anlagen pro Sanierungsphase. 
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4.3 Beispiele erfolgreicher Massnahmen: Sanierung Geschiebehaushalt an der Aare 

In der Aare zwischen dem Bielersee bis zur Mündung in den Rhein haben die grossen Stauhaltungen, 
Kiesentnahmen und der Geschieberückhalt in den Zuflüssen den Geschiebehaushalt in seiner Menge 
und Dynamik über die letzten Jahrzehnte zum Erlahmen gebracht. Die Konsequenzen daraus sind 
Ausräumung des Gerinnes, Erosionen und Verfestigung der Sohle. Mit Kiesschüttungen an verschie-
denen Standorten entlang der Aare wird das erlahmte Kiesförderband der Aare wieder in Schwung ge-
bracht. Im Vergleich mit den anderen grossen Flüssen des Schweizer Mittellands ist die Sanierung des 
Geschiebehaushalts an der Aare bereits weit fortgeschritten. 

Die Wirkungskontrollen im Nahbereich dieser Massnahmen zeigen vielversprechende morphologische 
und biologische Verbesserungen. Eindrücklich ist zum Beispiel der sprunghafte Anstieg der natürlichen 
Reproduktion der Äschen nach den Kiesschüttungen bei erstmaligen Schüttungen bereits im Jahr 2005 
(Schälchli et al, 2010). Bis sich die Aare morphologisch und biologisch erholt, wird es aber noch Zeit 
brauchen.  

 

Abbildung 9: Geschiebeschüttung in der Aare etwa 1 Kilometer unterhalb des Kraftwerks Bannwil  
(Quelle: Kanton Bern) 
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5 Finanzierung von Massnahmen zur ökologischen Sanierung der Wasserkraft 

5.1 Finanzierung von Massnahmen bei Wasserkraftanlagen 

Insgesamt wurden bis Ende 2023 den Gesuchstellern Entschädigungen für Sanierungsprojekte in der 
Höhe von rund 470 Millionen Franken zugesichert: 249 Millionen Franken für Massnahmen zur Wieder-
herstellung der Fischwanderung, 176 Millionen Franken für Schwall-Sunk-Massnahmen und 46 Millio-
nen Franken für Geschiebemassnahmen (Stand 31.12.2023).  

Die Inhaber von bestehenden Wasserkraftanlagen, die nach Gewässerschutzgesetz Sanierungsmass-
nahmen in den Bereichen Schwall-Sunk, Geschiebehaushalt und Fischgängigkeit durchführen müs-
sen, erhalten die anrechenbaren Kosten der Massnahmen vollumfänglich zurückerstattet. 

Diese Kosten werden über den nationalen Netzzuschlagfonds finanziert. Der Fonds speist sich durch 
einen Zuschlag von 0,1 Rappen pro Kilowattstunde auf die Übertragungskosten der Hochspannungs-
netze, der seit 2012 erhoben wird (analog zur Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien, hier 
liegt dieser Zuschlag bei 2,2 Rp/kWh). Dabei kommen jährlich rund 50 Millionen Franken zusammen. 
Zurzeit reichen die finanziellen Mittel noch aus, um die eingereichten Sanierungsprojekte zu finanzie-
ren. Aus den kantonalen strategischen Planungen wird aufgrund der Anzahl und der Kosten noch zu 
sanierender Anlagen jedoch klar, dass der finanzielle Bedarf für Sanierungsprojekte die Einnahmen 
des Fonds übersteigen und nicht ausreichen wird, um bis zur gesetzlichen Frist von 2030 alle betroffe-
nen Kraftwerksinhaber zu entschädigen. 

5.2 Finanzierung von Massnahmen bei nicht Wasserkraftanlagen 

Sanierungen von Anlagen, welche nicht der Wasserkraftnutzung dienen, können nicht über den natio-
nalen Netzzuschlagfonds finanziert werden. Einmalige bauliche Massnahmen wie Umbau oder Rück-
bau von Anlagen können jedoch aus Mitteln zugunsten der Revitalisierung subventioniert werden, 
wenn die Massnahmen die natürlichen Funktionen des Gewässers wiederherstellen. Solche Beiträge 
können nur dann geleistet werden, wenn kein Inhaber zum Rückbau verpflichtet ist und wenn die An-
lage eine wesentliche Beeinträchtigung verursacht.  

Werden Umbau und Rückbau im Rahmen eines Hochwasserschutzprojektes ausgeführt, werden Sa-
nierungsmassnahmen gegebenenfalls über dieses Projekt entschädigt. Für betriebliche Massnahmen 
bei Nicht-Wasserkraftanlagen und für Massnahmen bei kommerziellen Kiesentnahmen besteht keine 
Möglichkeit der Subventionierung. 

Die Anforderungen an subventionsberechtigte Revitalisierungs- bzw. Hochwasserschutzprojekte sind 
im «Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025-2028» (Bundesamt für Umwelt 
BAFU, 2023) definiert. 
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6 Fazit 

Die mit diesem Bericht vorliegende Bestandesaufnahme zur Umsetzung der Sanierungsmassnahmen 
Ende 2022 und der Entwicklung seit 2014 zeigt ein erfreuliches Bild. Die Massnahmen zur ökologi-
schen Sanierung der Wasserkraft schreiten voran. Sowohl die Standortkantone als auch die Kraftwer-
kinhaber engagieren sich für eine rasche Umsetzung der Massnahmen. Auch erste durchgeführte Wir-
kungskontrollen haben gezeigt, dass die umgesetzten Massnahmen ihre Ziele erfüllen. 

Die Auswertung der kantonalen Daten zum Umsetzungsstand zeigen, dass Ende 2022 von den rund 
1'000 gemeldeten Sanierungsprojekten insgesamt 111, also gut 10% der notwendigen Projekte in der 
Umsetzung bzw. bereits umgesetzt sind. Weitere rund 450 Sanierungsprojekte, also rund 45% befan-
den sich 2022 in der Planungsphase. Im Vergleich zur Umsetzungsperiode von 2014 bis 2018 wurde 
die Umsetzungsgeschwindigkeit verdoppelt.  

Die Entwicklung in den einzelnen Sanierungsbereichen ist jedoch unterschiedlich. Bei der Sanierung 
der Fischwanderung hat sich die Anzahl umgesetzter Massnahmen pro Jahr im Vergleich zur Umset-
zungsperiode 2014-2018 um mehr als das Dreifache erhöht. Bei der Sanierung des Geschiebehaus-
halts konnte die Umsetzungsgeschwindigkeit um rund 50% erhöht werden. Im Bereich Schwall-Sunk 
hat die Anzahl Massnahmen, welche pro Jahr in die Umsetzung kamen im Vergleich zur ersten Umset-
zungsperiode abgenommen. Jedoch waren bis Ende 2022 bei einem Grossteil der sanierungsbedürfti-
gen Anlagen bereits die Planungsarbeiten im Gange. Hier wurden bei rund 75% aller gemeldeter sa-
nierungsbedürftiger Anlagen mit den Arbeiten für die Sanierung begonnen. 

 

Abbildung 10: Anzahl Anlagen mit Massnahmen in Planung und in der Umsetzung. a) Alle Sanierungsberei-
che zusammengefasst; b) Fischgängigkeit; c) Geschiebe; d) Schwall-Sunk. 

Der Handlungsbedarf ist nach wie vor gross, und das Umsetzungstempo muss weiter erhöht werden, 
um den ökologischen Zustand der Gewässer bis 2030 so weit wie möglich zu verbessern.– Dies bleibt 
eine grosse Herausforderung für die nächsten Jahre. Mit der ökologischen Sanierung der Wasserkraft 
werden wieder resiliente Gewässerökosysteme geschaffen. So können diese Gewässer den Auswir-
kungen des Klimawandels, wie steigenden Temperaturen, Trockenheit und Extremereignissen, oder 
einer intensiven Nutzung besser standhalten.  
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Herausfordernd ist weiterhin die konkrete Umsetzung der Sanierungsmassnahmen. Die Planungen von 
Massnahmen sind teilweise komplex. Bei Geschiebedurchleitungen durch Kraftwerke liegt das bei-
spielsweise daran, dass Auswirkungen der Massnahmen auf Grundwasserfassungen, Böschungsstabi-
lität, Hochwasserschutz abgeklärt werden müssen und nicht einfach umsetzbar sind. Auch bei der 
Schwall-Sunk Sanierung ist eine sorgfältige Planung erforderlich, um die notwendigen Entscheidungs-
grundlagen für die Wahl der Sanierungsmassnahme bereitzustellen. Gerade in grösseren Einzugsge-
bieten wie der Rhone und dem Rhein werden die Planungsarbeiten noch einige Zeit in Anspruch neh-
men, um die Sanierungsmassnahmen aufeinander abzustimmen. Die notwendigen Untersuchungen 
sind in diesen komplexen Fällen besonders aufwändig und zeitintensiv. Für den Fischaufstieg steht 
das notwendige Know-how für effektive Massnahmen grundsätzlich zur Verfügung. Dennoch entwickelt 
sich der Kenntnisstand fortlaufend weiter. Hier ist es wichtig, die neu gewonnenen Kenntnisse mög-
lichst zeitnah den Fachpersonen zu vermitteln. Für mittlere und kleine Wasserkraftanlagen sind Sanie-
rungsmassnahmen, um den Fischabstieg wieder zu ermöglichen, bekannt und etabliert. Dies im Ge-
gensatz zu den Grossanlagen mit einer Ausbauwassermenge von über 100m3/s. Hier wurden in ver-
gangenen Jahren die notwendigen Grundlagen für effektive Massnahmen erarbeitet, und die konkreten 
Planungen für diese bedeutsamsten Hindernisse konnten gestartet werden. Es wird weiterhin am Wis-
sens- und Erfahrungsgewinn (Pilotprojekte und Grundlagenstudien) gearbeitet.  

Um das gesetzlich vorgegebene Ziel zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kraft-
werksbetreibern, Planern, den Kantonen und dem BAFU sowie die Integration weiterer Interessierten 
wie Verbände, NGOs, Landeigentümer zentral. 

Schliesslich wird mit erfolgreichen Sanierungsmassnahmen sichergestellt, dass die Stromproduktion in 
der Schweiz künftig sowohl erneuerbar als auch ökologisch verträglich ist. 


